
Sekundäre (vollumfassende) Stromkennzeichnung 
 

für den Zeitraum vom 01. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2023 
 
 
Gemäß § 78 und § 79 ElWOG 2010 idF BGBl. I Nr. 145/2023 und Stromkennzeichnungsverordnung 
2022 gibt die Getzner, Mutter & Cie. Gesellschaft m.b.H. & Co. KG die sekundäre (vollumfassende) 
Stromkennzeichnung bekannt, auf Basis derer die gesamte Stromaufbringung von Getzner, Mutter & 
Cie. Gesellschaft m.b.H. & Co. KG im Zeitraum 01. Jänner 2023 bis 31.12.2023 an Endverbraucher 
gelieferten elektrischen Energie erzeugt wurde: 
 
 

Alle unsere Kunden werden mit folgendem Produktmix versorgt: 
 
  Energieträger    Produktmix 
 
  Wasserkraft     73,88 % 
  Sonnenenergie     23,02 % 
  Sonstige erneuerbare Energieträger    3,10 % 
 
  Summe      100   % 
 

 
Die verwendeten Herkunftsnachweise stammen zu 100 % aus Österreich.  
 
Umweltauswirkungen der Stromproduktion: Bei der Erzeugung des vorliegenden Versorgermix fallen 
weder CO2-Emissionen noch radioaktive Abfälle an.  
 
Ausweis des gemeinsamen Handels: Der gemeinsam gehandelte Strom und Herkunftsnachweis be-
trägt 67,01 %.  


